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Vorwort

Der vorliegende Text beruht auf einem Rechtsgutachten, das ich im Auftrag der
seinerzeitigen Präsidentin des Deutschen Bundestags im Juni 2024 erstattet und
nachfolgend um weitere Detailfragen ergänzt habe. Das Gutachten ist – mit ge
ringfügigen Aktualisierungen – als Teil 2 in dieser Monografie enthalten. Es wurde
um eine allgemeine parlamentsrechtliche Einordnung (Teil 1) und um Folgeper
spektiven (Teil 3) ergänzt. Nicht wenige innerparlamentarische Vorgänge sind mit
dem vorzeitigen Zerbrechen der Regierungskoalition und den Neuwahlen im Fe
bruar 2025 am Ende mit Zusammentritt des neuen Bundestags der Diskontinuität
anheimgefallen. Das gilt insbesondere für das ambitionierte und fraktionsübergrei
fende Vorhaben eines Bundestagspolizeigesetzes. Gerade weil sich die damit ver
bundenen Anliegen, die Sicherheit des Verfassungsorgans Bundestag für alle seine
Mitglieder und Bediensteten mit einem zeitgemäßen Ermächtigungsrahmen zu ge
währleisten, nicht erledigt haben und auf ein Wiederaufgreifen des Gesetzentwurfs
durch den 21. Deutschen Bundestag zu hoffen bleibt, erscheint es sinnvoll, meine
rechtlichen Beurteilungen auch der Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen. Es
gehört zur guten Praxis wissenschaftlicher Politikberatung, Argumente und Ein
schätzungen transparent zu halten und der kritischen Überprüfung durch die
Scientific Community zu unterwerfen.
Ich möchte an dieser Stelle sehr herzlich denjenigen danken, die diese Veröf

fentlichung begleitet haben: Frau Präsidentin des Deutschen Bundestags a.D.
Bärbel Bas für die unbürokratische Freigabe des Gutachtens zur Veröffentli
chung, Herrn Ministerialdirigenten Wolfram Kolodziej, der als Leiter der Unter
abteilung ZS Sicherheit mit seinem Team den Prozess der rechtlichen Begutach
tung kritisch und konstruktiv begleitet hat, und meinem Lehrstuhlteam für die
Mühe, die Druckfahnen gegenzulesen.

Bonn, im März 2025 Klaus Ferdinand Gärditz
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Teil 1

Das Parlamentsrecht als Instrument
des Funktionsschutzes in Zeiten politischer Polarisierung

„Das Parlamentsrecht besteht aus den Rechtssätzen, die das Parlament, seine
Organisation und seine Tätigkeit betreffen.“1 Lange Zeit sah es so aus, als ob das in
Strukturen, Quellen und Bindungswirkungen vielschichtige Parlamentsrecht eher
ein formalisierter Ruhepol im langen Schatten der materiellen Verfassungskonflikte
geblieben wäre.2 Beispielsweise verfassungsrechtliche Auseinandersetzungen um
Reichweite und Grenzen der Befugnisse parlamentarischer Untersuchungsaus-
schüsse3 oder um das Interpellationsrecht4 markierten zwar innerparlamentarische
Konfliktlinien, folgten aber stabilen Regeln, die wiederum durchweg lange einge-
schliffene informale Spielregeln des – durchaus latent spannungsgeladenen5 – par-
lamentarischen Regierungssystems spiegeln. Die Bedeutung parlamentarischer Or-
ganisation für die Mechaniken demokratischer Willensbildung und Legitimation ist
gleichwohl kaum zu überschätzen.6 Parlamentsrecht ist „Betriebsrecht“ des Parla-
ments, das funktionierende Arbeitsabläufe sichert.7 Es geht mithin um die rechtli-
chen Koordinaten, die demokratische Willensbildung im Maschinenraum volksge-
wählter Macht zur Staatsleitung ermöglichen und in ihrem Legitimationsgerüst
stabilisieren.

A. Gesellschaftlich-politische Polarisierung als Stresstest

Parlamentarische Arbeit steht unter den Vorzeichen der allgemeinen politischen
Großkonflikte. Immer wieder gab es Phasen harter Auseinandersetzungen, in denen

1 Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, Rn. 10.
2 Vgl. auch Hölscheidt, Der Staat 61 (2022), 129 (131).
3 BVerfGE 113, 113; 124, 78; 138, 45; 142, 25; 143, 101; 156, 270.
4 BVerfGE 124, 161; 137, 185; 139, 194; 147, 50; 165, 167.
5 Möllers, in: Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz (Hrsg.), Handbuch des Verfassungs-

rechts, 2021, § 5 Rn. 82 f.
6 Meinel, Selbstorganisation des parlamentarischen Regierungssystems, 2019, S. 2; ferner

Waldhoff, in: Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts,
2021, § 10 Rn. 108: „Kernstück demokratischer Willensbildung im staatsorganschaftlichen
Bereich“.

7 Treffend Cancik, VVDStRL 72 (2013), 268 (322).



man sich nichts geschenkt hat. Der Erfindungsreichtum gelungener Invektiven8
durch einen Franz Josef Strauß ist bis heute Legende. Die Indemnität nach Art. 46
Abs. 1 Satz 1 GG für Debatten innerhalb des Deutschen Bundestags und seiner
Ausschüsse hat als Funktionsschutz9 ihren guten Sinn erfüllt, auch harten, unver-
stellten Schlagabtausch zuzulassen, der zur demokratischen Dramaturgie gehört, die
ohne verkrampfte Kommentierung zum Strafgesetzbuch im Herzen erfrischender
bleibt. Zur politischen Klugheit, die man nicht erzwingen kann, gehört dann rezi-
prok freilich auch der gut dosierte Verzicht auf Kontroverse.
Immer wieder gab es auch Phasen vergleichbarer Ruhe. Dies als politische

Langeweile zu deklassieren, würde der parlamentarischen Räson ebenfalls nicht
gerecht, die immer auch eine Antwort auf demokratische Erwartungen ist. Die
meisten Wählerinnen und Wähler dürften in allererster Linie gute Gesetzgebung
und geräuschlose Arbeit an Sachproblemen erwarten. Während also wechselnden
Episoden der wuchtigen und bisweilen aggressiven Konfrontation und der staats-
tragenden Technizität handwerklich solider Gesetzgebungsarbeit seit jeher zum
politischen Normalbetrieb gehörten, lassen sich gleichwohl in den letzten Jahren
Veränderungen auch innerhalb des Parlamentsbetriebs feststellen, die von dieser
Normallage deutlich abweichen. Dass der Umgang im Deutschen Bundestag kon-
frontativer und aggressiver geworden ist,10 bestreitet eigentlich niemand. Kompro-
missfähigkeit nicht nur innerhalb der regierungsbildenden Fraktionen, sondern auch
in die Opposition hinein wurde als Merkmal des parlamentarischen Regierungs-
systems beschrieben.11 Kompromissfähigkeit kann aber durch Radikalopposition
ausgehebelt werden. Parlamentarische Verfahren können überlastet werden, wenn
der gemeinsame Grundkonsens schmilzt, was nicht politisiert werden muss. Vor
allem aber benötigen die Funktionsmechanismen parlamentarischen Regierens
etablierte Umgangsformen und Rücksichtnahmen, die bei aller legitimen Kontro-
verse in der Sache voraussetzen, dass alle Abgeordneten in ihrem Auftrag, das
gesamte Volk zu vertreten (Art. 38 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 GG), gemeinsam um ein
zu kreierendes Gemeinwohl ringen. Wird der politische Gegner hierbei zum Feind,
erodiert diese Prämisse. Wird der parlamentarische Betrieb zum Forum für Ob-
struktion und Disruption missbraucht, um schon die Voraussetzungen gemeinsamer

8 Lesenswerte Dokumentation bei Pursch, Das parlamentarische Schimpfbuch, 2009.
9 BVerfGE 144, 20 (218).
10 Vgl. nur Bender, FAZ v. 7.7. 2024, S. 4. Der damalige Bundesinnenminister Horst

Seehofer – in seinem stilprägenden Habitus gewiss auch keine rhetorische Haselmaus – be-
klagte in einem Interview den Tonfall auch jenseits politischer Konfliktthemen: „Mich er-
schreckt an der AfD dieses kollektive Ausmaß an Emotionalität, diese Wutausbrüche – selbst
bei Geschäftsordnungsdebatten. Als ginge es jetzt um die Auflösung der Bundesrepublik
Deutschland. So kann man nicht miteinander umgehen, auch dann nicht, wenn man in der
Opposition ist“. Zitiert nach BVerfGE 154, 320 (322). Das maßgebliche Interview, das nur auf
der Homepage des Ministeriums abrufbar war, musste aufgrund der Niederlage vor dem
BVerfG dauerhaft gelöscht werden.

11 Friesenhahn, VVDStRL 16 (1958), 9 (25).
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Gemeinwohlerzeugung im Verfahren12 auszuhebeln und das Parlament als Institu-
tion vorzuführen, verlässt politisches Handeln den Boden parlamentarischer Funk-
tionen im Rahmen der Staatswillensbildung.
Mit der Verschärfung gesellschaftlicher Konflikte kam auch der politische Ex-

tremismus als relevanter Faktor zurück auf die Bühne. Verschiedene Formen und
Ausrichtungen des – teils gewaltbereiten – Extremismus waren nie verschwunden,
spielten aber im parlamentarischen System lange Zeit keine bzw. auf Landesebene
eine marginalisierte Rolle. Extremismus war aus juristischer Perspektive eher zum
Randthema aus dem Verfassungsschutz- und Dienstrecht geworden. Das hat sich
bekanntlich geändert, seitdem mit der zum Teil – und in unterschiedlichen Nuan-
cierungen der Landesverbände – rechtsextremistischen AfD immer wieder auch
Abgeordnete in den Deutschen Bundestag und in Landesparlamente eingezogen
sind, die eine Radikalopposition zu tragenden Pfeilern der freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung zum politischen Programm gemacht haben.13 Ganz allge-
mein steht die Zunahme des politischen Extremismus im Zusammenhang mit glo-
balen Tendenzen, liberale Demokratien durch – zu lange nicht ernst genommene –
autoritäre Gegenentwürfe unter Druck zu setzen.14 Andere Länder haben diese Er-
fahrungen nur früher machen müssen.15 Neben eingespielten und grundsätzlich
nicht neuen Sekundärkonflikten etwa im Versammlungs-,16 Waffen-17, Kommu-

12 Vgl. Dreier, AöR 113 (1988), 450 (457, 460, 466 f.); Engel, Rechtstheorie 32 (2001), 23
(25 ff.); Häberle, Öffentliches Interesse als juristisches Problem, 2. Aufl. 2006, S. 60, 208 ff.,
499 ff., 709 f., 771; Schuppert, in: Münkler/Fischer (Hrsg.), Gemeinwohl und Gemeinsinn im
Recht, 2002, S. 67 (74 f.).

13 Zur Bewertung durch Gerichte VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 6. 11.2024 – 1
S 1798/23; Bayerischer VGH, Beschl. v. 14.9.2023 – 10 CE 23.796; OVG Berlin-Branden-
burg, Beschl. v. 23.6. 2021 – OVG 1 N 96/20, NVwZ-RR 2021, 1002 ff.; OVG Nordrhein-
Westfalen, Beschl. v. 22.2.2024 – 5 A 1218/22; Urt. v. 13.5. 2024 – 5 A 1218/22, NVwZ
2024, Beilage Nr. 3, 94 ff.; Urt. v. 13.5. 2024 – 5 A 1217/22; Urt. v. 13.5.2024 – 5 A 1216/
22; Sächsisches OVG, Beschl. v. 21.1. 2025 – 3 B 127/24. Eingehende Rechtsprechungsbe-
richte bei Huber, NVwZ 2024, 119 ff.; Ogorek, JZ 2025, 53 ff.

14 Vgl. Christ, VBlBW 2024, 177 (177 f.). Für eine breitere Perspektive Loughlin, Oxford
Journal of Legal Studies 39 (2019), 435 ff.

15 Vgl. dazu etwa Ginsburg/Huq, How to Save a Constitutional Democracy, 2018.
16 Vgl. etwa VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 18.11.2021 – 1 S 803/19, VBlBW 2022,

297 ff.; Bayerischer VGH, Beschl. v. 23.3. 2023 – 10 ZB 21.2758, Rn. 6 ff.; OVG Nordrhein-
Westfalen, Beschl. v. 26.6.2024 – 15 B 596/24, NWVBl 2024, 469 (470 ff.); Sächsisches
OVG, Beschl. v. 10.1. 2025 – 6 B 6/25; Beschl. v. 10.1. 2025 – 6 B 7/25. Speziell zu ver-
sammlungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz des Deutschen Bundestags
Risse, JöR 71 (2023), 57 (62 ff.).

17 Vgl. etwa Bayerischer VGH, Beschl. v. 16.11.2023 – 24 CS 23.1695, NVwZ-RR 2024,
370 ff.; Beschl. v. 16.11.2023 – 24 CS 23.1709, DVBl 2024, 55 ff.; OVG Berlin-Branden-
burg, Beschl. v. 23.10.2023 – OVG 6 S 44/23, NVwZ-RR 2024, 146 f.; OVG Nordrhein-
Westfalen, Beschl. v. 23.3. 2024 – 20 B 969/23, NWVBl 2024, 351 ff.; Sächsisches OVG,
Beschl. v. 17.1.2024 – 6 B 287/22, SächsVBl 2024, 188 ff.; Beschl. v. 12.9. 2024 – 6 B 48/24,
Rn. 9 ff.; OVG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 24.4.2023 – 3 M 13/23, Rn. 5 ff.; Thüringer OVG,
Beschl. v. 19.2. 2024 – 3 EO 453/23, Rn. 18 ff.
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